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 unter Hinweis darauf, dass die Vereinten Nationen nach Artikel 8 ihrer Charta die 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen hinsichtlich der Anwartschaft auf alle Stellen 
in ihren Haupt- und Nebenorganen nicht einschränken werden,  

 erneut erklärend, dass humanitäre Hilfe nur dann wirksam bereitgestellt werden kann, 
wenn alle Akteure dem gesamten humanitären Personal, darunter Frauen, den Organisatio-
nen der Vereinten Nationen, internationalen und nationalen nichtstaatlichen Organisationen 
und anderen humanitären Akteuren im Einklang mit dem Völkerrecht vollen, raschen,  
sicheren und ungehinderten humanitären Zugang gewähren und Frauen und Mädchen den 
sicheren Zugang zu humanitärer Hilfe und Basisdienstleistungen gestatten,   

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis darüber, dass die jüngste Entscheidung der 
Taliban, afghanischen Frauen die Arbeit für die Vereinten Nationen in Afghanistan zu un-
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